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Anfrage zum Plenum des Abgeordneten Reinhold Strobl (SPD): 

Ist es richtig, dass entsprechend der Kultusministerkonferenz bei der Lehrerausbildung für die bayerischen Grundschulen die Fächer Sport, Kunst und Musik künftig in einem Fach „Ästhetische Erziehung“ zusammengefasst werden und wenn ja, kann das zu-ständige Ministerium dann garantieren, dass der Unterricht und die Förderung der Kinder in diesen drei sehr divergenten Fächern nicht zu stark einseitig nach der persönlichen Präferenz des Lehrers bzw. der Lehrerin ausgerichtet ist?
Antwort des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 
In Bayern wählen Studierende des Lehramts an Grundschulen im Rahmen des Fachs „Didaktik der Grundschule“ eines der Studiengebiete Musik, Kunst oder Sport. Darüber hinaus ist das Studium jedes dieser Fächer nach näheren Maßgaben der Lehrplanverordnung (LPO I) auch als Unterrichtsfach möglich. Das wird auch in Zukunft so bleiben. 

Die KMK hat am 16.10.2008 für 19 Fächer bzw. Studienbereiche „Ländergemeinsame inhaltliche Anforderungen für die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken in der Lehrerbildung“, sog. „Fachprofile“, beschlossen. Ziel dieser inhaltsbezogenen Übereinkunft ist es, die gegenseitige Anerkennung der Lehramtsabschlüsse zu erleichtern und inhaltliche Kriterien für die Akkreditierung von lehramtsbezogenen Bachelor-/Master-Studiengängen bereit zu stellen. 

Gerade in den künstlerischen Studiengebieten Musik und Kunst und im Fach Sport innerhalb des Studienbereichs „Grundschulbildung“ stellen sich die Studienstrukturen in den Ländern recht unterschiedlich dar. Die von der KMK eingesetzte Arbeitsgruppe hat deshalb die konstitutiven inhaltlichen Anforderungen und zu erzielenden Kompetenzen für diese drei Studiengebiete unter dem Oberbegriff „Studienbereich Ästhetische Bildung: Kunst, Musik, Bewegung“ zusammengefasst. Damit ist aber keineswegs die „Definition“ eines neuen Studienfachs oder Studiengangs verbunden, wie aus den allgemeinen Erläuterungen auf den Seiten 2 bis 4 des Beschlusstextes eindeutig hervorgeht: „Mit der Vorgabe sog. Fachprofile verständigt sich die Kultusministerkonferenz auf einen Rahmen der inhaltlichen Anforderungen für das Fachstudium. Die Länder und die Universitäten können innerhalb dieses Rahmens selbst Schwerpunkte und Differenzierungen, aber auch zusätzliche Anforderungen festlegen.“ (Beschlusstext Nr. 1 Absatz 3 auf S. 2). 

Da Bayern in der von der KMK eingesetzten Arbeitsgruppe vertreten war, steht die Formulierung der Vereinbarungen durchwegs im Einklang mit den bayerischen Vorstellungen für diese Studiengebiete. Die derzeitige, nach den Einzelfächern Kunst, Musik und Sport ausgerichtete Studienstruktur bleibt wie in der LPO I festgeschrieben. 

